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DBK Solothurn

Rechtsecke:  Das Auskunf tsrecht  
des Elternteils  ohne Sorgerecht
Rec ht sec ke.  Die Abtei lung Rec ht des 
DBK b eleuc htet im S c h u l B l At t  von 
Zeit  zu Zeit  e inzelne Re c ht s f ragen aus 
dem tätigkeit sb er eic h des DBK: In  
dies er Ausgab e einige Fragen r und um  
das thema «Das Ausk unf t sr ec ht des 
Elter ntei ls  ohne S or ger ec ht ». 

Rechtsgrundlage
Eltern ohne Sorgerecht sollen nach Arti-

kel 275a des Zivilgesetzbuches (ZGB) 

über besondere Ereignisse im Leben des 

Kindes benachrichtigt werden. Diese  

haben auch das Recht, zu Entscheiden 

angehört zu werden, die für die Entwick-

lung des Kindes wichtig sind. 

Zudem können sie bei Drittpersonen, die 

an der Betreuung des Kindes beteiligt 

sind, namentlich bei Lehrkräften, Ärztin-

nen und Ärzten, Auskünfte über den Zu-

stand und die Entwicklung des Kindes 

einholen.

Muss die lehrperson den Elternteil ohne 
Sorgerecht von sich aus informieren?
Nein. Dies muss der sorgeberechtigte  

Elternteil tun. Er hat den anderen Eltern-

teil über besondere schulische Angelegen-

heiten, z. B. über (Nicht-)Promotionen, 

Prüfungs-(miss)erfolge und Verhaltens-

auffälligkeiten rechtzeitig und unauf- 

gefordert zu informieren. 

Wenn der Elternteil ohne Sorgerecht  

von der Lehrperson Informationen über 

den Zustand und die Entwicklung des 

Kindes im schulischen Bereich erhalten 

möchte, muss er selbst anfragen (soge-

nannte «Holschuld»). Auf dessen Ver- 

langen hin darf ihm die Lehrperson die 

Auskunft erteilen. Die Lehrperson ist 

nicht zur unaufgeforderten Information 

verpflichtet.

Was beinhaltet das Auskunf tsrecht 
des Elternteils ohne Sorgerecht?
Der Elternteil ohne Sorgerecht kann bei 

der Lehrperson in gleicher Weise wie  

der sorgeberechtigte Elternteil Auskunft 

verlangen. Er ist grundsätzlich berech-

tigt, die schulische Situation mit der zu-

ständigen Lehrperson ohne Anwesenheit 

und ohne Wissen des sorgeberechtigten 

Elternteils zu besprechen. Das Auskunfts-

recht darf jedoch nicht dazu missbraucht 

werden, den anderen Elternteil zu kontrol-

lieren. Die Informationen der Lehrperson 

haben sich daher auf den von der Lehr-

person betreuten Bereich zu beschränken. 

Dies umfasst Informationen über die Leis- 

tungen, das Verhalten und die Entwick-

lung des Kindes in der Schule, nicht je-

doch Angaben über den anderen Eltern- 

teil, beispielsweise über dessen familiäre 

Verhältnisse. 

Muss der Elternteil ohne Sorgerecht  
jedes Mal eine neue Anfrage einreichen?
Nein. Es genügt, wenn er ein einmaliges 

Begehren um regelmässige Orientierung 

stellt. In diesem Fall wird die Information 

zur «Bringschuld» und die Lehrperson 

muss den Elternteil ohne Sorgerecht von 

sich aus über wichtige Schulangelegen-

heiten, z. B. über Elterngespräche, orien-

tieren.

An welchen Schulveranstaltungen 
kann der Elternteil ohne Sorgerecht 
teilnehmen?
Der Elternteil ohne Sorgerecht kann 

grundsätzlich an folgenden Schulveran-

staltungen teilnehmen:

 • Elternabenden, wenn es um Schullauf-
bahnentscheide geht (z. B. Übertritt von 
der Primarstufe in die Sekundarstufe I);

 • organisierten Elterngesprächen  
(Informationen über den Zustand  
und die Entwicklung des Kindes);

 • Schulbesuchstagen, Schulschluss- 
feiern, Vorstellen von Projektarbeiten. 

Muss die lehrperson vor der Auskunf t 
abklären, ob Einschränkungen des Aus-
kunf tsrechts bestehen?
Nein. Sie braucht dies nicht abzuklären. 

Die Lehrperson darf davon ausgehen, 

dass die Auskunft grundsätzlich zu er- 

teilen ist. Es ist Sache des sorgeberechtig-

ten Elternteils, die Lehrperson über all- 

fällige Einschränkungen des Auskunfts-

rechts zu informieren. 

carmen Ryf, Abteilung Recht DBK


